
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen, 11. April 2017 

 
 

Mandantenbrief April 2017 
 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen möch-
te ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 

· Auch Investoren dürfen Eigenbedarf geltend machen 
 

Einkommensteuer 
· Häusliches Arbeitszimmer in Zwei-Zimmerwohnung 
· Dienstwagenbesteuerung in Leasingfällen 

 
Lohn und Gehalt 

· Nachvertragliches Wettbewerbsverbot 
 

Umsatzsteuer 
· Ort der Lieferung in ein Konsignationslager 

 
 

Mit freundlichem Grüßen 

 
 



 
Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung April 2017 und Mai 2017 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.04.20171 10.05.20172 
Umsatzsteuer 10.04.20173 10.05.20174 
Ende der Schonfrist  Überweisung5 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck6 

13.04.2017 15.05.2017 
07.04.2017 05.05.2017 

Gewerbesteuer entfällt 15.05.2017 
Grundsteuer entfällt 15.05.2017 
Ende der Schonfrist  Überweisung 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck6 

entfällt 18.05.2017 
entfällt 12.05.2017 

Sozialversicherung7 26.04.2017 29.05.2017 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 

Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne 

Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (mit 

Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden 
keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24.04.2017/24.05.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten 
sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

  
 
 
 



 

Allgemein 
Auch Investoren dürfen Eigenbedarf geltend machen 
Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs dürfen auch Investoren von Personengesellschaf-
ten Mietwohnungen wegen Eigenbedarfs kündigen. Das Gericht hat damit seine bisherige Rechtspre-
chung bestätigt, nachdem die Vorinstanz diese in einem Streitfall infrage gestellt hatte. Mieter müssen 
folglich auch in Zukunft damit rechnen, dass ihnen die Gesellschafter einer Investorengemeinschaft 
unter Hinweis auf Eigenbedarf die Wohnung kündigen. 
Eine aus vier Gesellschaftern bestehende Gesellschaft des bürgerlichen Rechts hatte ein Mietshaus 
gekauft, um die Immobilie zu sanieren und in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Einer der Gesell-
schafter hatte wegen Eigenbedarfs seines Kindes den Mietvertrag eines Mieters gekündigt, der mehr 
als 30 Jahre die Wohnung bewohnt hatte. 
Nach Auffassung der Richter können zwar nur natürliche Personen Eigenbedarf anmelden. Die Ge-
sellschafter einer Personengesellschaft unterscheiden sich aber letztlich nicht von einem privaten 
Hauseigentümer oder einer Erbengemeinschaft, die ebenfalls aus verschiedenen Personen mit Ei-
genbedarf bestehen kann. Die Richter räumten ein, eine Schutzlücke für Mieter zu sehen. Diese zu 
schließen liege aber beim Gesetzgeber. Im Ergebnis stellt die Entscheidung Mieter nunmehr sogar 
schlechter. Denn bislang war eine Eigenbedarfskündigung unwirksam, wenn es der Vermieter ver-
säumte, dem Mieter als Ersatz eine vergleichbare freie Wohnung im selben Haus oder derselben 
Wohnanlage anzubieten. Zukünftig ist dies nicht mehr erforderlich. Ein derart gekündigter Mieter hat 
allenfalls Anspruch auf Schadensersatz, etwa für entstandene Umzugskosten. 
 

Einkommensteuer 
Keine Berücksichtigung eines mit Büromöbeln und einer Küchenzeile ausgestatteten Raums 
als häusliches Arbeitszimmer 
Der Bundesfinanzhof setzt seine bisherige Rechtsprechung zur Abzugsfähigkeit der Kosten für ein 
häusliches Arbeitszimmer fort. Danach können die Aufwendungen für einen Raum, der sowohl zur 
Erzielung von Einnahmen als auch zu privaten Wohnzwecken eingerichtet ist und entsprechend ge-
nutzt wird, weder insgesamt noch anteilig als Betriebsausgaben oder Werbungskosten berücksichtigt 
werden. 
Im zu entscheidenden Fall ging es um den beruflich genutzten Bereich einer Zweizimmerwohnung, in 
den aufgrund der teilweise offenen Bauweise zudem die Küchenzeile hineinragte. Das Verfahren dazu 
hatte bis zu einer Entscheidung durch den Großen Senat geruht, der sich grundsätzlich mit dem Prob-
lem der Berücksichtigung von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer zu befassen hatte. 
Danach ist es für den Betriebsausgaben- oder Werbungskostenabzug erforderlich, dass der Raum 
ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur Erzielung von Einnahmen genutzt wird. Sind diese Vo-
raussetzungen nicht erfüllt, ist ein Abzug der Kosten nicht möglich. 

Berufsausbildung durch berufsbegleitendes Studium beim Kindergeld oder Kinderfreibetrag 
Für ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat, wird Kindergeld gezahlt oder der Kinderfreibetrag 
gewährt, wenn es noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat und sich in einer Berufsausbildung 
befindet. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass eine Berufsausbildung auch dann vorliegt, wenn das Kind 
neben einer Erwerbstätigkeit ein Studium ernsthaft und nachhaltig betreibt. Selbst eine Erwerbstätig-
keit des Kindes in einem Umfang von 30 Wochenstunden schließt den Anspruch auf Kinder-
geld/Kinderfreibetrag nicht aus. Bei einer erstmaligen Berufsausbildung ist regelmäßig kein zeitlicher 
Mindestumfang der Ausbildungsmaßnahmen zu beachten. 
Bei einem Sprachaufenthalt im Rahmen eines Au-pair-Verhältnisses im Ausland hat der Bundesfi-
nanzhof vor einigen Jahren einen zeitlichen Mindestumfang gefordert. Ein Sprachaufenthalt sei nur 
dann als Berufsausbildung anzusehen, wenn sie von einem durchschnittlich mindestens zehn Wo-
chenstunden umfassenden theoretisch-systematischen Sprachunterricht begleitet werde. 
In dem aktuellen Urteil weist der Bundesfinanzhof darauf hin, dass diese Grundsätze auf eine im In-
land absolvierte Schul- oder Universitätsausbildung keine Anwendung finden. 

Dienstwagenbesteuerung in Leasingfällen 
Ist ein vom Arbeitgeber geleaster Pkw dem Arbeitnehmer zuzurechnen, weil dieser die wesentlichen 
Rechte und Pflichten des Leasingnehmers hat (Zahlung der Leasingraten, Instandhaltung, Haftung für 
Sachmängel und Beschädigung), dann fehlt es an der Überlassung eines betrieblichen Fahrzeugs. 
Der geldwerte Vorteil für private Fahrten kann dann nicht pauschal nach der 1 %-Regelung oder der 



 
Fahrtenbuchmethode ermittelt werden. Das entschied 2014 der Bundesfinanzhof im Fall einer un-
selbstständig tätigen Gemeindebürgermeisterin, die von den besonders günstigen Konditionen des 
Behördenleasings profitiert hatte. Maßgeblich war unter anderem, dass die Gemeinde ihr den Pkw 
nicht aufgrund einer Regelung im Arbeitsvertrag, sondern aufgrund einer unabhängigen Sonder-
rechtsbeziehung (Unterleasingvertrag) überlassen hatte. 
Das Bundesministerium der Finanzen hat die Entscheidung des Bundesfinanzhofs im Hinblick auf das 
Kriterium einer vom Arbeitsvertrag unabhängigen Sonderrechtsbeziehung auch außerhalb des Behör-
denleasings aufgegriffen. Die Nutzungsüberlassung eines vom Arbeitgeber geleasten und dem Ar-
beitnehmer auch zur privaten Nutzung überlassenen Pkw ist unter folgenden Voraussetzungen nach 
der 1 %-Regelung oder der Fahrtenbuchmethode zu bewerten: 
· Zivilrechtlicher Leasingnehmer gegenüber der Leasinggesellschaft ist der Arbeitgeber. 
· Der Anspruch auf die Pkw-Überlassung ist arbeitsvertraglicher Vergütungsbestandteil, wurde also 

schon bei Abschluss des Arbeitsvertrags vereinbart oder geht mit der Beförderung des 
Arbeitnehmers in eine höhere Gehaltsklasse einher oder 

· der Anspruch wird im Rahmen einer steuerlich anzuerkennenden Gehaltsumwandlung mit Wirkung 
für die Zukunft (Verzicht auf Barlohn gegen Gewährung des Pkw-Nutzungsrechts) vereinbart. 

Sind die Voraussetzungen erfüllt, darf der Arbeitgeber die pauschalen Kilometersätze im Rahmen 
einer Auswärtstätigkeit mit diesem Pkw nicht, auch nicht teilweise, steuerfrei erstatten. 

Vertragsmäßige Kapitalauszahlung aus einer Pensionskasse unterliegt dem regulären 
Einkommensteuersatz 
Wird statt laufender Auszahlungen aus einer Pensionskasse eine einmalige Kapitalabfindung gewählt, 
kommt dafür nicht der ermäßigte Einkommensteuersatz zur Anwendung, wenn das Kapitalwahlrecht 
bereits in der ursprünglichen Versorgungsregelung enthalten war. Stattdessen unterliegt die Abfin-
dung der regulären Einkommensbesteuerung. 
In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte die Klägerin aufgrund einer Entgeltumwand-
lung Ansprüche gegen eine Pensionskasse erworben. Es wurde vertraglich geregelt, dass die Versi-
cherte anstelle einer Rente auch eine Kapitalabfindung wählen konnte. Davon machte die Klägerin 
Gebrauch. Sie begehrte die Anwendung des ermäßigten Einkommensteuersatzes, weil es sich um 
eine Zusammenballung von Einkünften in einem einzigen Veranlagungszeitraum handele. Das treffe 
zwar zu, so das Finanzamt, doch entspreche diese Zusammenballung dem vertragsgemäßen Ablauf 
der jeweiligen Einkünfteerzielung, was den ermäßigten Steuersatz ausschließe. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Nur bei atypischen Zusammenbal-
lungen liegen die Voraussetzungen für die Anwendung des ermäßigten Einkommensteuersatzes vor. 
 

Lohn und Gehalt 
Nachvertragliches Wettbewerbsverbot (BAG, Urteil vom 22.3.2017 - 10 AZR 448/15) 
Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot ist nichtig, wenn die Vereinbarung entgegen § 110 GewOi. 
V. mit § 74 Abs. 2 HGBkeinen Anspruch des Arbeitnehmers auf eine Karenzentschädigung beinhaltet. 
Weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer können – so der Senat – aus einer derartigen Vereinbarung 
Rechte herleiten. Eine in AGB enthaltene salvatorische Klausel führt nicht zur Wirksamkeit des Wett-
bewerbsverbots. 
Anmerkung: Im Streitfall sah der Arbeitsvertrag, der durch ordentliche Kündigung der Beschäftigten 
endete, ein Wettbewerbsverbot vor, wonach es der Klägerin untersagt war, für die Dauer von zwei 
Jahren nach Beendigung des Vertrags in selbständiger, unselbständiger oder sonstiger Weise für ein 
Unternehmen tätig zu sein, das mit dem Arbeitgeber in direktem oder indirektem Wettbewerb steht. 
Für jeden Fall der Zuwiderhandlung war eine Vertragsstrafe von 10.000 € vorgesehen. Der Arbeitsver-
trag sah keine Karenzentschädigung vor. In den Nebenbestimmungen des Arbeitsvertrags war eine 
salvatorische Klausel enthalten, nach welcher der Vertrag im Übrigen unberührt bleiben soll, wenn 
eine Bestimmung nichtig bzw. unwirksam ist. An die Stelle der unwirksamen Regelung sollte eine 
angemessene Bestimmung treten, die – soweit rechtlich möglich – dem am nächsten kommt, was die 
Parteien gewollt haben bzw. gewollt hätten, wenn sie bei Vertragsabschluss die Nichtigkeit der Klau-
sel bedacht hätten. Die Klägerin hat das Wettbewerbsverbot eingehalten und macht eine Karenzent-
schädigung von ca. 600 €monatlich für 24 Monate geltend. Das BAG hat den Anspruch verneint und 
dabei darauf verwiesen, dass keine Vertragspartei aus einem nichtigen Wettbewerbsverbot Rechte 
herleiten kann. Daher hat der Arbeitnehmer bei Einhaltung des (unwirksamen) Wettbewerbsverbots 
keinen Anspruch auf eine Karenzentschädigung. 

 
 



 
Umsatzsteuer 
 

Ort der Lieferung in ein Konsignationslager 
Das BFH-Urteil vom 16.11.2016 lässt sich wie folgt zusammenfassen: (1) Für die Lieferortbestimmung 
nach § 3 Abs. 6 UStGmuss der Abnehmer bereits bei Beginn der Versendung feststehen. Eine Ver-
sendungslieferung kann dann auch vorliegen, wenn der Liefergegenstand nach dem Beginn der Ver-
sendung für kurze Zeit in einem Auslieferungslager gelagert wird. (2) Vereinbaren die an einem Leis-
tungsaustausch Beteiligtenrechtsirrtümlich die Gegenleistung ohne Umsatzsteuer, ist der vereinbarte 
Betrag in Entgelt und darauf entfallende Umsatzsteuer aufzuteilen. 
Anmerkung: Die Klägerin, eine niederländische Kapitalgesellschaft, lieferte Computer mit Zubehör, die 
in ein Konsignationslager auf dem Betriebsgelände der deutschen Abnehmerin verbracht wurden. 
Streitpunkt war, ob die Lieferungen in Deutschland steuerbar (und steuerpflichtig) waren oder eine 
steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung in den Niederlanden mit Erwerbsbesteuerung bei der 
deutschen Abnehmerin vorliegt. Der BFH gelangte zu dem Ergebnis, dass die Lieferungen durch die 
Verbringung der Waren in das Konsignationslager noch nicht erfolgt waren, sondern erst die jeweili-
gen Entnahmen aus dem Lager den Lieferzeitpunkt und -ort markieren. Es handele sich nicht um eine 
unschädliche, nur kurzfristige Unterbrechung des Liefervorgangs. Obsiegt hat die Klägerin nur inso-
weit, als das umsatzsteuerliche Entgelt aus dem – ohne Umsatzsteuer – vereinbarten Preis herauszu-
rechnen war. 


